
 
  

 Amtliche Bekanntmachung 

Nachfolge in der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Hohenlimburg 
Herr Friedrich Buschkühl hat zum Ablauf des 31.01.2012 sein Mandat in der Bezirksvertre-
tung Hohenlimburg niedergelegt. Gemäß § 46a i.V.m. § 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NRW. S. 238) -SGV. 
NRW. 1112 - habe ich als Nachfolgerin aus der Reserveliste der FDP Frau Monika Schlößer, 
Kaiserstr. 46, 58119 Hagen, festgestellt. 
Die dieser Feststellung zugrunde liegende Begründung kann vom Tage der Bekanntma-
chung an bei der Stadtverwaltung Hagen, Ressort Statistik, Stadtforschung und Wahlen, 
Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg, Freiheitstr. 3, zu den üblichen Dienstzeiten eingese-
hen werden. 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung können gemäß § 39 KWahlG jede/r Wahlberechtigte 
des Wahlgebiets, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wähler-
gruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung für erforderlich 
halten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter, Rathaus, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. Die Einspruchsfrist beträgt einen Monat, beginnend mit dem Tage 
dieser Veröffentlichung. 
 

Hagen, 28.12.2011   Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) als Wahlleiter 

 

 
 
 
 
 
 


